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Gebührentarif  

 

 

 Der Gebührentarif stützt sich auf die Gebührenverordnung, welche anlässlich der 

Sekundarschulgemeindeversammlung vom 26. September 2018 verabschiedet worden ist.  

 Die Sekundarschulpflege erlässt den Gebührentarif.  

 Der Gebührentarif ist auf der der Homepage der Sekundarschule publiziert (§ 7 GG).  

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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Schulgeld  

Das Schulgeld für den Besuch der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach für nicht in Dübendorf 
oder Schwerzenbach wohnhafte Schülerinnen und Schüler wird gemäss den Empfehlungen der 
Bildungsdirektion verrechnet (pro rata temporis).  

Sekundarstufe:  Fr. 15'800.--/Jahr (Stand: 2018) 

 

 

Obligatorische Schulreisen und Klassenlager  

Für die Teilnahme an obligatorischen ein- und mehrtägigen Schulreisen und Schullager wird von den 
Eltern ein Elternbeitrag erhoben. Pro Fr. 22.--/Tag (mit Übernachtung) und Fr. 10.-- (eintägige Schulreise, 
sofern die Verpflegung bei der eintägigen Schulreise nicht durch den/die Schüler/in mitgenommen wird).  

 

 

Freiwillige Ferienlager  

Werden freiwillige Ferienlager durchgeführt, wird von den Eltern ein Elternbeitrag erhoben. Dieser 
errechnet sich aufgrund der effektiven Gesamtkosten des Lagers abzüglich des sogenannten 
Schulbeitrages (Fr. 22.--/Tag/Person).  

Der errechnete Elternbeitrag beläuft sich auf Minimum Fr. 300.-- und Maximum Fr. 400.-- pro Lagerwoche 
und Schüler/in. Der Elternbeitrag wird mit der Ausschreibung der Ferienlager bekannt gegeben.  

 

 

Tagesstrukturen/Mittagstisch 

Für den Besuch der Tagesstrukturen/Mittagstisch werden die Elternbeiträge abhängig von der Wahl des 
Angebotes und des steuerbaren Einkommens erhoben.  

 

 Morgenbetreuung Mittagsbetreuung ab Schulschluss 

steuerbares  
Einkommen 

07:20 bis 08:10 h 
12:00 bis 13:30 h 
(nur Betreuung) 

12:00 bis 13:30 h 
(inkl. 

Mittagessen) 

15:20/16:15 
bis 18:00h 

Ab 56'501 0.00 10.00 19.00 18.00 

Bis 56'500 0.00   8.00 17.00 16.00 

Bis 43'700 0.00   5.00 15.00 13.00 

  

 

 

Vorbereitungskurse für die Mittelschulprüfung 

Nehmen Schülerinnen und Schüler an einem Vorbereitungskurs teil, wird ein Elternbeitrag in Höhe von 
Fr. 200.--/Kurs erhoben.  

 

 

Materialverlust 

Für den Ersatz einer verlorenen Schüleragenda wird eine Gebühr von Fr. 10.-- verrechnet. 
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Verrechnungsansätze für den Personaleinsatz 

Für besondere zu erbringende Leistungen (gemäss Art. 3, Gebührenverordnung) werden Fr. 20.-- pro 
15 Min. erhoben.  

 

 

Gebühren für Zeugnisduplikate  

Muss ein Zeugnisduplikat erstellt werden, wird eine Gebühr von Fr. 15.-- pro Schuljahr (umfasst 2 
Semesterzeugnisse) erhoben. Diese Gebühr ist vorgängig zu entrichten.  

 

 

Verschiedene Benützergebühren  

Für die Benützung von Schulräumlichkeiten, Anlagen und Einrichtungen werden Benützergebühren 
erhoben. Die Höhe der jeweiligen Benützergebühren wird von der Sekundarschulpflege Dübendorf-
Schwerzenbach zusammen mit der Primarschulpflege Dübendorf beschlossen und auf einem separaten 
Papier "Benützungsgebühren für Schulräumlichkeiten, Anlagen und Einrichtungen" festgehalten. 
Dieses Papier ist integrierter Bestandteil dieses Gebührentarifes (siehe letzte Querseite). 

 

 

Mahngebühren  

Bei einer zweiten Mahnung werden Fr. 17.-- Mahngebühren erhoben.  

 

 

 

Der Gebührentarif wurde anlässlich der Schulpflegesitzung vom 15. Januar 2019 genehmigt und tritt per 
1. Februar 2019 in Kraft.  

 

 

S E K U N D A R S C H U L P F L E G E   

DÜBENDORF-SCHWERZENBACH 

Präsident: Andreas Sturzenegger   

Leiterin Schulverwaltung: Bea Raaflaub 
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